
1284 der Beilagen zu den Steno graphischen ~rotokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (1209 der Beila;. 
gen): Bundesgesetz, mit dem das Versiche

rungsaufsichtsgesetz geändert wird 

Durch den Art. I Z 4 des Gesellschaftsrechtsän
derungsgesetzes 1982 wurde der § 95 Abs. 5 des 
Aktiengesetzes 1965 in der Weise geändert, daß 
bestimmte Arten von Geschäften von Gesetzes 
wegen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. 
Es besteht kein Anlaß, diese Bestimmung, die die 
Wirksamkeit der Kontrolle der Geschäftsführung 
durch den Aufsichtsrat gewährleisten soll, nicht 
auch auf Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
anzuwenden. Da im § 47 Abs. 5 Versicherungsauf
sichtsgesetz nicht der § 95 Abs. 5 des Aktiengeset
zes rezipiert, sondern der derzeitige Wortlaut die
ser Bestimmung wiedergegeben wird, bedarf es 
dazu einer Neuregelung im VAG. Neben der not
wendigen Anpassung des VAG an die Bestimmun
gen des Gesellschaftsrechtsänderungsgesetzes 1982 
erscheint es überdies zweckmäßig, einige Bestim
mungen desselben an die wirtschaftliche Entwick
lung und an die Gegebenheiten des österreichi-
schen Versicherungsmarktes anzupassen. I 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den gegen
ständlichen Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
14. Oktober 1982 in Verhandlung genommen. 
Sodann Wurde beschlossen, zur Vorbehandlung des 
Gegenstandes einen Unterausschuß einzusetzen. 

Egg 

Berichterstatter 

Diesem gehörten von der Sozialistischen Partei 
Österreichs die Abgeordneten M ü h I b ach e r 
(Obmann), P f ei fe r, Dr. Erich S ch m i d t, 
Te s chI und Dr. Ve seI s k y, von der Österrei
chischen Volkspartei die Abgeordneten Dr. Hau
se r, K 0 pp e n s te i n e r, Dr. Sc h ü ss e I 
(Obmann-Stellvertreter) und Dr. Tau s sowie von 
der Freiheitlichen Partei Österreichs der Abgeord-

, nete Dkfm. Bau e r (Schriftführer) an. 

Der Unterausschuß hat sich noch am selben Tag 
konstituiert und den Gesetzentwurf in seiner Sit
zung am 22. Oktober 1982 beraten. Im Zuge der 
Unterausschußberatungen wurde über den Gegen
stand Einvernehmen erzielt. 

Nach einem mündlichen Bericht durch den 
Unterausschußobmann über die Beratungen hat der 
Finanz- und Budgetausschuß den Antrag in seiner 
Sitzung am 5. November 1982 in Verhandlung, 
genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
mit StimmeneinhelIigkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz
und Budgetausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (1209 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1982 11 05 

Mühlbacher 

Obmann 
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